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Antrag 
 

der Abgeordneten Waldhäusl, Königsberger, Ing. Huber, Sulzberger, Tauchner und 

Hafenecker 
 
 
betreffend: Verhinderung einer europäischen Transferunion  

 
 
Vor dem Hintergrund der Finanzkrisen und drohenden Staatspleiten in Griechenland, Irland 

und Portugal, und künftig vielleicht auch in Italien und Spanien, hat die politische Führung 

der Europäischen Union vor etwa einem Jahr zunächst ein Griechenland-Rettungspaket und 

in weiterer Folge einen sogenannten Euro-Rettungsschirm beschlossen. 

Beide Maßnahmen, die rund 750 Milliarden Euro an Bürgschaften und tatsächlich gezahlten 

Steuermilliarden ausmachen, werden zu Recht von zahlreichen Experten zum einen als 

rechtswidrig, zum anderen auch in der Sache als grundlegend falsch erachtet. Der damals 

beschlossene Euro-Rettungsschirm, der nur befristet bis 2012 geplant gewesen ist, hat sich 

zu allem Überdruss aufgrund der nicht enden wollenden Malversationen in Ländern wie 

Irland oder Portugal als nicht ausreichend erwiesen. 

Daher hat man auf europäischer Ebene festgelegt, einen zusätzlichen dauerhaften Euro-

Rettungsschirm einzurichten, genannt „Europäischer Stabilitätsmechanismus“, oder kurz 

„ESM“. Dazu hat man eine Reihe von Maßnahmen, genannt „Pakt für den Euro“, 

beschlossen, die den Euro angeblich stabilisieren sollen. 

Die Maßnahmen im Detail: 

1.) Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) 

Ab 2013 soll der neue Euro-Rettungsschirm (ESM) errichtet werden. Dieser wird mit 

einer Kapitalbasis von 700 Milliarden Euro ausgestattet sein. Das Grundkapital soll 80 

Milliarden Euro betragen, weitere 620 Mrd. sollen an Garantien dazu kommen. Österreich 

wird 2,2 Milliarden Euro zum Grundkapital und 17,3 Milliarden Euro an Garantien 

beisteuern. Das Geld soll finanzschwache Euro-Staaten vor dem Bankrott retten. Der 

Rettungsschirm soll zu diesem Zweck Staatsanleihen von maroden Ländern kaufen, was 

problematischerweise auch die Europäische Zentralbank (EZB) schon seit einem Jahr 

macht. Das bedeutet aber, dass diese maroden Staatsanleihen nicht mehr richtig 

bewertet werden und damit das finanzielle Risiko für die EZB und für den neuen Euro-

Rettungsschirm unkalkulierbar wird. Dazu kommt, dass nur der Europäische Rat darüber 

entscheiden darf, wer Hilfe bekommt, und wer nicht – und das ohne jegliche 

parlamentarische Kontrolle. 
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2.) „Pakt für den Euro“ 

In diesem verpflichten sich die Euroländer zu einer strengen Haushalts-, Steuer- und 

Sozialpolitik. Ziel ist unter anderem, dass sich die Löhne nach der Produktivität und das 

Pensionsantrittsalter nach der Lebenserwartung orientieren. Der Finanzsektor soll besser 

überwacht werden. Das klingt auf den ersten Blick nett, jedoch gibt es zum einen keine 

Sanktionen, wenn Verfehlungen auftreten, zum anderen ist es ein weiterer Schritt in 

Richtung zentralistischer Wirtschaftregierung in Brüssel. Des Weiteren besteht die 

Gefahr von tiefen Einschnitten in das österreichische Sozialsystem und einer deutlichen 

Anhebung des Pensionsantrittsalters. 

Grundlegend ist festzuhalten, dass mit der Beschlussfassung dieses Europäischen 

Stabilitätsmechanismus und den damit einhergehenden Maßnahmen die Europäische Union 

zur Transferunion wird, in der die gut wirtschaftenden Staaten wie Deutschland oder 

Österreich den schlecht wirtschaftenden Euro-Ländern ihre Misswirtschaft mit Milliarden-

Zahlungen weiterhin ermöglichen müssen. Die dazu beschlossenen Mechanismen zur 

Kontrolle der nationalen Budgets bedeuten de facto die Einführung einer zentralistischen 

Brüsseler Wirtschaftregierung über die Hintertür. Unabhängige Experten kritisieren diese 

Vorgänge scharf.  

Das Ende und die Auswirkungen der Milliarden-Geldspritzen für Deutschland und 

gleichgeltend auch für Österreich sind also nicht abzuschätzen. Schon jetzt hat Österreich 

„echte“ Geldflüsse in der Höhenordnung von acht Milliarden Euro aus dem Steuersäckel zu 

bewältigen, rechnet man die Griechenlandhilfe, den ersten Euro-Rettungsschirm und den 

kommenden zusammen. 

Daraus resultierend drohen also weitere gravierende finanzielle Einschnitte in das 

österreichische Sozial- und Pensionssystem, in den österreichischen Bildungsapparat oder 

in die Infrastruktur. 

Das Schlimmste an den Milliardenzahlungen aber ist, dass diese den betroffenen Ländern 

und deren Menschen gar nicht zugute kommen, sondern in Wahrheit weitere 

„Bankenrettungen“ darstellen. 
Eine mögliche Lösung wäre: Die Währungssünder verlassen die Europäische 

Währungsunion (EWU) und sanieren sich selbst. Durch Umschuldung, Währungsabwertung 

und Neustart mit Entwicklungsoffensiven. EU und IWF können dabei helfen.  

Als besorgter Bürger darf man sich daher berechtigt die Frage stellen, warum  

Bundeskanzler und Vizekanzler gemeinsam mit ihren europäischen Kollegen so stur am 

Beschluss des Europäischen Stabilitätsmechanismus festhalten, anstatt von Experten 

vorgeschlagene Maßnahmen zu erwägen. 

Dazu kommt, dass die Einführung des Europäischen Stabilitätsmechanismus einer 

grundlegenden Änderung des EU-Rechts bedarf. SPÖ-Kanzler Faymann, der bekanntlich 
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vor der letzten Wahl das Versprechen abgegeben hat, sämtliche grundlegende Änderungen 

des EU-Rechts in Österreich einer Volksabstimmung zu unterziehen, hat dieses 

Versprechen bereits gebrochen, indem er angekündigt hat, dass der ESM nur im Nationalrat 

beschlossen werden soll – ohne den Volkswillen zu berücksichtigen. 

 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

Antrag 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

„1) Der Niederösterreichische Landtag spricht sich eindeutig gegen den von der EU 

geplanten Europäischen Stabilitätsmechanismus aus. 

2) Die Landesregierung wird aufgefordert bei der Bundesregierung, und im Besonderen beim 

Bundeskanzler, vorstellig zu werden, damit diese im Sinne der Antragsbegründung  

a) auf nationaler und internationaler Ebene alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, 

um die Einführung des Europäischen Stabilitätsmechanismus und die damit 

einhergehende Einführung einer Transferunion verhindern und 

b) alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicher zu stellen, dass jede 

grundlegende Änderung der EU-Verfassung einer Volkabstimmung in Österreich 

unterzogen wird – das gilt besonders für die Einführung des ESM.“ 

 

 

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Wirtschafts- und Finanzausschuss so 

rechtzeitig zur Vorberatung zuzuweisen, dass eine Behandlung am 30. Juni 2011 möglich ist. 

 


